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Liebe Mandanten, 
 
für Freiberufler und Gewerbetreibende ist es sicherlich interessant zu wissen, dass das Bundesfinanzministerium fast 
zwei Jahre nach der Neuregelung des Investitionsabzugbetrags ein umfangreiches Anwendungsschreiben veröf-
fentlicht hat. Die wichtigsten Aspekte haben wir für Sie zusammengestellt. 
Umsatzsteuerzahler sollten beachten, dass die Energielieferung eine unselbstständige Nebenleistung zur steuerfreien 
Vermietung darstellt, wohingegen es sich bei der Überlassung von Telefoneinrichtungen nicht um eine steuerfreie 
Nebenleistung zur Grundstücksvermietung handelt. 
Alle Steuerzahler dürfte interessieren, dass das Finanzgericht Niedersachsen in einem Arbeitszimmerverfahren vor-
läufigen Rechtsschutz gewährt hat und dem zuständigen Finanzamt auferlegt hat, die von einem Lehrerehepaar bean-
tragten Freibeträge für Aufwendungen für ihre häuslichen Arbeitszimmer auf den Lohnsteuerkarten 2009 einzutragen.  
Aber auch in anderen Bereichen des Steuerrechts haben sich interessante Neuerungen ergeben, die Sie dem Inhalts-
verzeichnis entnehmen können. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Steuerberater. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
R. Szurpit 
Steuerberaterin 
 
Investitionsabzugsbetrag (IAB): Anwendungsschreiben 
endlich veröffentlicht  
Fast zwei Jahre nach der Neuregelung des Investitionsabzugsbetrags (vormals 
Ansparabschreibung) hat das Bundesfinanzministerium nun ein umfangreiches 
Anwendungsschreiben zum neuen Investitionsabzugsbetrag veröffentlicht. Nach-
folgend sind wichtige Eckpunkte dargestellt:  

• Investitionsabzugsbeträge können für die künftige Anschaffung oder Herstel-
lung von neuen oder gebrauchten abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens geltend gemacht werden. Auch geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter sind eingeschlossen.  

• Für Betriebe, die ihren Gewinn nach der Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
ermitteln, können Investitionsabzugsbeträge nur geltend gemacht werden, 
wenn der Gewinn 100.000 EUR - für die Jahre 2009 und 2010: 200.000 
EUR - nicht übersteigt. 

• Neben den Angaben zu den voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten ist das begünstigte Wirtschaftsgut seiner Funktion nach zu be-
nennen, wozu die Aufzählung in Stichworten ausreichend ist. Es muss er-
kennbar sein, für welchen Zweck es angeschafft oder hergestellt werden soll. 
Allgemeine Bezeichnungen wie Maschinen oder Fuhrpark sind dagegen nicht 
ausreichend. Die Angabe „Büroeinrichtungsgegenstand“ soll allerdings schon 
ausreichen, wenn später ein Stuhl, Regal oder Schreibtisch erworben werden 
soll. Im Schreiben sind eine Reihe von weiteren Beispielen aufgeführt. Der vo-
raussichtliche Investitionszeitpunkt muss in Anknüpfung an die höchstrichterli-
che Rechtsprechung zur alten Ansparabschreibung nicht mehr angegeben 
werden.  

• Für die Anwendung des Investitionsabzugsbetrags muss das Wirtschaftsgut 
mindestens zu 90 % betrieblich genutzt werden. Beim Pkw gehören Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur betrieblichen Nutzung. Die Nut-
zung ist anhand geeigneter Unterlagen darzulegen, etwa mittels Fahrten-
buch. Bei Anwendung der Ein-Prozent-Regel geht die Finanzverwaltung 
grundsätzlich von einem schädlichen Nutzungsumfang aus.  
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• Bei planmäßiger Investition des begünstigten Wirtschaftsgutes wird der 
Gewinn um 40 % der tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten, maximal um den geltend gemachten Abzugsbetrag, erhöht. Ein nicht ver-
brauchter Restbetrag kann stehen gelassen und später für nachträgliche An-
schaffungs- oder Herstellungskosten verwendet werden.  
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• Zum Ausgleich der Gewinnerhöhung können 

die tatsächlichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des begünstigten Wirtschafts-
guts um bis zu 40 % gewinnmindernd herab-
gesetzt werden. Damit wird im Ergebnis Ab-
schreibungsvolumen vorgezogen und die AfA-
Bemessungsgrundlage gemindert. Dadurch 
kann erstmals ein geringwertiges Wirtschaftsgut 
entstehen, sodass die Sofortabschreibung oder 
die Poolbewertung zur Anwendung kommt.  

• Wird die geplante Investition nicht durchge-
führt, ist der Abzugsbetrag bei der Veranla-
gung rückgängig zu machen, bei der er in 
Anspruch genommen wurde. Zu beachten ist, 
dass eine Steuernachzahlung durch die Rück-
gängigmachung des Abzugsbetrags auch eine 
Verzinsung auslösen kann. Der Investitionsab-
zugsbetrag muss aber auch in den Fällen rück-
gängig gemacht werden, in denen das an-
geschaffte Wirtschaftsgut nicht bis zum Ende 
des der Anschaffung/Herstellung folgenden 
Wirtschaftsjahres zu mindestens 90 % be-
trieblich genutzt wird. Demnach löst beispiels-
weise auch eine vorzeitige Veräußerung des 
Wirtschaftsguts eine Steuernachzahlung aus.  

• Der Investitionsabzugsbetrag wird außerhalb der 
Bilanz gewinnmindernd berücksichtigt. Dies ist in 
einer Anlage zur Gewinnermittlung zu dokumen-
tieren. Im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung/Herstellung des begünstigten Wirtschafts-
guts ist der Investitionsabzugsbetrag ebenfalls 
außerbilanziell hinzuzurechnen.  

• Die Neuregelungen gelten für nach dem 
17.8.2007 endende Wirtschaftsjahre. Ab dann 
können nach altem Recht passivierte Ansparab-
schreibungen nicht mehr neu gebildet oder auf-
gestockt werden.  

Hinweis: Das Schreiben äußert sich lediglich zum 
Investitionsabzugsbetrag - nicht hingegen zu den 
Neuregelungen bei der Sonderabschreibung  
(BMF-Schreiben vom 8.5.2009, Az. IV C 6 - S 2139-
b/07/10002). 

Beweislast über die Herkunft von 
ungeklärten Geldmitteln bei betrieb-
licher Mitbenutzung eines Privat-
kontos liegt beim Unternehmer 
Nutzt ein Unternehmer ein privates Konto für be-
triebliche Zahlungen, ist entscheidend, aus wel-
chen Gründen dies geschieht. Hat der Unternehmer 
veranlasst, dass Betriebseinnahmen auf dem Pri-
vatkonto eingehen, liegt es in seinem Risiko- und 
Verantwortungsbereich, die Herkunft der dort einge-
henden Mittelzuflüsse zu erläutern. Dies gilt auch, 
wenn der Betriebsinhaber das Privatkonto seines 
Ehegatten mitnutzt. 
Dies hat der Bundesfinanzhof in einem Fall ent-
schieden, in dem eine formell ordnungsgemäße 
Buchführung für den Betrieb des Unternehmers vor-
lag, das Privatkonto des Ehegatten aber für betrieb-

liche Geschäftsvorfälle mitbenutzt wurde. Auf die-
sem Privatkonto waren Beträge verbucht, die nicht 
eindeutig dem privaten oder betrieblichen Bereich 
zugeordnet werden konnten. Wenn der Unterneh-
mer die betriebliche und private Sphäre ver-
mischt, trägt er die Beweislast über die Herkunft 
der auf dem Privatkonto eingehenden Mittelzu-
flüsse. Gelingt ihm der Nachweis nicht, hat der Un-
ternehmer den Nachteil der Unaufklärbarkeit zu tra-
gen und muss eine Hinzuschätzung seiner Be-
triebseinnahmen hinnehmen. Der Bundesfinanzhof 
hat die Sache zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwie-
sen, da noch festgestellt werden muss, ob im kon-
kreten Fall nachvollziehbare Gründe für die Mitbe-
nutzung des Privatkontos vorliegen. 

Ausgleichsanspruch des Handels-
vertreters unterliegt der Gewerbe-
steuer 
Nach einem Beschluss des Bundesfinanzhofs un-
terliegt der dem Handelsvertreter zustehende 
Ausgleichsanspruch der Gewerbesteuer. Dies 
gilt auch dann, wenn die Beendigung des Vertrags-
verhältnisses mit der Veräußerung oder Aufgabe 
des Betriebs zusammenfällt. 
Die unverändert und bereits früher vertretene Auf-
fassung wird damit begründet, dass es sich bei dem 
Ausgleichsanspruch um einen zusätzlichen Vergü-
tungsanspruch handelt. Er wird für vor Vertragsende 
geleistete und nach Vertragsende fortwirkende 
Dienste des Handelsvertreters geleistet. Es handelt 
sich um einen gesetzlichen Anspruch, der keinen 
eigenen Willensentschluss voraussetzt, wie dies bei 
der Aufgabe eines Gewerbebetriebs der Fall ist. 

Kurzarbeitergeld: Bezugsfrist auf 
24 Monate verlängert  
Nicht zuletzt aufgrund der Wirtschaftskrise wurde 
die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld von bis-
her 18 auf nunmehr maximal 24 Monate verlän-
gert. Die Verlängerung trat am 5.6.2009 in Kraft und 
gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 
31.12.2009 entsteht.  
Darüber hinaus hat das Bundeskabinett am 
20.5.2009 den Entwurf einer Formulierungshilfe für 
einen Änderungsantrag zur vollen Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge ab dem 7. Monat 
des Bezugs von Kurzarbeitergeld beschlossen. 
Hierdurch sollen die Sozialversicherungsbeiträge für 
ab dem 1.1.2009 durchgeführte Kurzarbeit ab dem 
siebten Kalendermonat des Bezugs auf Antrag voll-
ständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet 
werden. Für die Berechnung des Sechs-Monats-
Zeitraums ist es ausreichend, dass Kurzarbeit im 
Betrieb durchgeführt wurde. Dabei werden auch 
Zeiträume vor Inkrafttreten dieser Regelung berück-
sichtigt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist da-
mit eine volle Erstattung der Sozialversicherungsbei-
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träge ab Juli 2009 möglich.  
Zusätzlich zur vollen Erstattung ist beabsichtigt, 
dass auf Antrag des Arbeitgebers bei einer Unter-
brechung der Kurzarbeit von drei Monaten und 
mehr innerhalb der Bezugsfrist keine neue An-
zeige des Arbeitsausfalls bei der Agentur für Arbeit 
erforderlich ist. In diesen Fällen läuft die Bezugs-
frist ohne Unterbrechung für den gesamten bewillig-
ten Bezugszeitraum weiter.  
Hinweis: Die Änderungen sollen mit Wirkung vom 
1.7. 2009 in Kraft treten und gelten befristet bis zum 
31.10.2010 (Mitteilung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales vom 5.5.2009). 

Ferienjobs für Schüler sind sozial-
versicherungsfrei 
Während der Ferien können Schüler unbegrenzt 
Geld verdienen, ohne sozialversicherungspflich-
tig zu werden. Voraussetzung ist, dass die Be-
schäftigung im Voraus auf maximal zwei Monate 
oder 50 Arbeitstage im Kalenderjahr befristet ist. 
Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversiche-
rung sowie Umlagen fallen bei diesen kurzfristigen 
Beschäftigungen ebenfalls nicht an, weil es sich 
nicht um so genannte Minijobs handelt. 
Wird die Beschäftigung in einem Kalenderjahr über 
diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt und ein Arbeits-
entgelt von bis zu 400 € im Monat gezahlt, sind die 
Vorschriften für die so genannten Minijobs anzu-
wenden. 
Hat ein Schüler das 16. Lebensjahr vollendet und 
übt er eine kurzfristige Beschäftigung aus, sind Be-
ginn und Ende des Beschäftigungsverhältnisses der 
zuständigen Krankenkasse auf elektronischem Weg 
zu melden. 
Beispiel: Schüler Max arbeitet erstmals in den 
Sommerferien vom 23.7. bis 4.9.2009 in einer Firma 
und erhält dafür ein Entgelt von 800 €. Es entsteht 
keine Sozialversicherungspflicht, weil er weniger als 
50 Tage gearbeitet hat. Ab 1.10.2009 arbeitet er für 
monatlich 400 €. Ab diesem Tag hat der Arbeitgeber 
die pauschalen Beiträge sowie die Umlagen an die 
Knappschaft Bahn-See zu entrichten. 
 

Arbeitszimmer: Hoffnungen ruhen 
auf dem Bundesverfassungsgericht  
Seit dem Jahr 2007 können Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer nur noch dann steuermin-
dernd geltend gemacht werden, wenn das Arbeits-
zimmer den Mittelpunkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung bildet. Das Fi-
nanzgericht Münster hält die Neuregelung zumin-
dest teilweise für verfassungswidrig und hat die 
Frage daher dem Bundesverfassungsgericht vorge-
legt. Damit ist nun erstmals ein Verfahren zu dieser 
Frage in Karlsruhe anhängig.  
Im Streitfall hatte das Finanzamt die von einem 
Lehrer geltend gemachten Werbungskosten für 

sein häusliches Arbeitszimmer unter Hinweis auf die 
ab 2007 geltende gesetzliche Regelung nicht aner-
kannt. Da das Arbeitszimmer bei einem Lehrer nicht 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be-
ruflichen Betätigung bildet, scheidet der Werbungs-
kostenabzug insgesamt aus, und zwar selbst dann, 
wenn - wie im Streitfall - für die Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts sowie die Klausurenkorrektur 
kein Arbeitsplatz an der Schule zur Verfügung steht.  
Das Finanzgericht hält es für verfassungswidrig, 
wenn die Aufwendungen nicht abziehbar sind, 
obwohl für die berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Dieser Fall soll 
gleich gegen drei Vorgaben verstoßen:  

• den Gleichheitsgrundsatz,  
• das Gebot der Folgerichtigkeit und  
• das objektive Nettoprinzip.  

Dem Grunde nach handelt es sich nämlich bei Auf-
wendungen für das eigene Arbeitszimmer um Er-
werbsaufwendungen, wenn den Berufstätigen kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Nach Auf-
fassung der Richter sind diese Betroffenen durch 
das Abzugsverbot gegenüber Personen benachtei-
ligt, deren Mittelpunkt ihrer Tätigkeit im Arbeitszim-
mer liegt. Eine Ungleichbehandlung bestehe auch 
gegenüber Personen mit einem außerhäuslichen 
Arbeitszimmer 
Hinweis: Bereits mit Schreiben vom 1.4.2009 hat 
das Bundesfinanzministerium geregelt, dass die 
Einkommensteuerbescheide durch die Finanzämter 
insoweit nur noch vorläufig ergehen. 
Hinweis: Auch das Finanzgericht Niedersachsen 
äußert verfassungsrechtliche Zweifel. Die Richter 
gewährten in einem aktuellen Arbeitszimmerverfah-
ren vorläufigen Rechtsschutz und verpflichteten das 
zuständige Finanzamt, die von einem Lehrerehe-
paar beantragten Freibeträge für Aufwendungen für 
ihre häuslichen Arbeitszimmer auf den 
Lohnesteuerkarten 2009 einzutragen (FG Münster 
vom 8.5.2009, Az. 1 K 2872/08 E, beim BVerfG un-
ter 2 BvL 13/09; FG Niedersachen, Beschluss vom 
2.6.09, Az. 7 V 76/09). 
 

Campingplatz-Vermietung: Auch 
Lieferung von Strom bleibt steuer-
frei (umsatzsteuerlich) 
Die steuerfreie langfristige Vermietung von 
Campingflächen erstreckt sich auch auf die Liefe-
rung von Strom. Mit diesem aktuellen Urteil wider-
spricht der Bundesfinanzhof der Verwaltungsauffas-
sung in den Umsatzsteuerrichtlinien.  
Die Lieferung von Heizwärme und Wasser, die  
Überlassung von Waschmaschinen und die Rei-
nigung von Gemeinschaftsflächen gehört als 
Nebenleistung zur steuerfreien Wohnraumver-
mietung und bleibt damit ebenfalls steuerfrei. 
Gleiches gilt für die steuerfreie Standplatzvermie-
tung, wenn den Marktbeschickern Strom und Was-
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ser zur Verfügung gestellt wird. In all diesen Fällen 
handelt es sich lediglich um unselbstständige 
Nebenleistungen.  
Die Überlassung von Campingplätzen ist das we-
sentliche Umsatzelement und die darüber hinaus 
erbrachten Leistungen nur von untergeordneter Be-
deutung, weil die Vermietung eines Campingplatzes 
ohne Stromanschluss heutzutage nicht mehr mög-
lich ist. Die anders lautende Meinung der Finanz-
verwaltung ist nicht mehr zeitgemäß, weil sie sich 
auf ein Urteil des Reichsfinanzhofs aus dem Jahre 
1931 bezieht.  
Hinweis: Anders sieht es bei den Umsätzen aus 
der Benutzung einer Fernsprechanlage aus. Bei der 
Überlassung von Telefoneinrichtungen handelt 
es sich nämlich um eine selbstständige Leistung 
und nicht um eine steuerfreie Nebenleistung zur 
Grundstücksvermietung. Diese Rechtsprechung 
stimmt mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshof überein, wonach die Überlassung von 
Telefonanlagen in Krankenhäusern keine (steuer-
freie) Nebenleistung zur Krankenbehandlung ist 
(BFH-Urteil vom 15.1.2009, Az. V R 91/07).  

 

Ermäßigter Steuersatz: Verlegung 
von Wasseranschlüssen ist begüns-
tigt  
Die Verlegung eines Wasseranschlusses durch 
ein Versorgungsunternehmen unterliegt - wie die 
originäre Lieferung von Wasser - dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz (7 %). Damit folgt der Bundesfi-
nanzhof der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs aus dem Jahr 2008.  
Zwar schließt das Europäische Recht nicht aus, 
dass das Legen eines Wasseranschlusses explizit 
von der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 
ausgeschlossen werden kann. Hierzu bedarf es je-
doch einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. 
Da eine solche im nationalen Umsatzsteuergesetz 
nicht existiert, gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 % 
(BFH-Urteile vom 8.10.2008, Az. V R 61/03 und 
V R 27/06).  

 

Termine August 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.8.2009 13.8.2009 7.8.2009 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.8.2009 13.8.2009 7.8.2009 
Gewerbesteuer 17.8.2009 20.8.2009 14.8.2009 
Grundsteuer 17.8.2009 20.8.2009 14.8.2009 
Sozialversicherung6 27.8.2009 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschlä-
ge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag 
der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-

verlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran-
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitsta-
ge vor Fälligkeit (d. h. am 25.8.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 


